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ZUSAMMENHÄNGE

Wehrpflicht «jein»

Unser Land hält an der Wehrpflicht fest
und führt einen zivilen Ersatzdienst ein;
alles klar?

Am 17. Mai findet in der Schweiz eine
Volksabstimmung mit verschiedenen
Vorlagen statt. Zu befinden ist unter anderem
über eine Neufassung von Artikel 18 der
Bundesverfassung. Das Parlament beantragt

folgenden Wortlaut: «Jeder Schweizer

ist wehrpflichtig. Das Gesetz sieht
einen zivilen Ersatzdienst vor.»

Neu daran ist der zweite Satz. Er führt den
Begriff des zivilen Ersatzdienstes in die
Verfassung ein. Der Artikel erhält somit
zwei Bestandteile, und ihr Nebeneinander
macht sich seltsam.

Die beiden Sätze verhalten sich
widersprüchlich zueinander. Inwieweit ist der
Schweizer denn wehrpflichtig, wenn ihm
ein ziviler Ersatzdienst offen steht? Ist die
Wehrdienstpflicht ein Oberbegriff mit der
Zivildienstpflicht als Unterbegriff? Dazu
müsste man dem Wortverständnis schon
Gewalt antun, und das Wort «Ersatzdienst
charakterisiert den Zivildienst als Möglichkeit

ausserhalb der Wehrpflicht. Aber was
für einen Sinn soll die einseitig angeführte
«Pflicht» dann noch machen?

Eine kohärente Einheit würden die beiden
Elemente bilden, wenn sie als gleichwertige

Möglichkeiten einer Alternative
angeboten wären: «Jeder Schweizer ist wehr-
oder zivildienstpflichtig.» Dann wüsste
man wenigstens Bescheid. So aber tut man
es nicht.

Übrigens hätte ich auch in diesem Fall
gern erfahren, wie es sich denn mit der
diesbezüglichen Pflicht für jede Schweizerin

verhält. Erstmals seit Einführung des
verfassungsmässigen Gleichheitsprinzips
von Mann und Frau wird eine Neufassung
von Artikel 18 beantragt. Das wäre die erste

Gelegenheit, den Grundsatz zu
verwirklichen. Indessen wird sie verschmäht,
und statt dessen wird ein Zivildienst eingeführt.

Aber wird er das? Die vorgelegte Neufassung

bildet einen komischen Zwitter auch
diesbezüglich: Sie verbindet eine
Realitätsfeststellung (Wehrpflicht) mit einer Ab¬

sichtserklärung (Zivildienstgesetz) und
macht keinen Unterschied.

Tatsächlich ist die Aussage, das Gesetz sehe

einen zivilen Ersatzdienst vor, ganz
einfach falsch. Das Gesetz tut nichts dergleichen,

weder vor noch nach der
Volksabstimmung. Es ist ja nicht so, dass der
Stimmbürger beim gegebenen Anlass über
eine entsprechende Vorlage zu befinden
hätte, womit der Verfassungsauftrag
inhaltlich sichergestellt wäre. Hier ist von
einem Gesetz die Rede, dessen Bestimmungen

offen gelassen sind. Ferner wissen wir
nicht, von wem es unter welchen
Bedingungen in Anspruch genommen werden
darf. Wir wissen nicht, wann es kommen
soll oder muss. Und wir wissen nicht, was
sich bis dahin allfälligerweise für Ansprüche

aus der Tatsache ergeben, dass der
neue Artikel 18 angenommen sein wird,
wenn wir Ja stimmen.

Kaufen wir die Katze im Sack? Das Bild,
denke ich, untertreibt. Wir kaufen eher
einen Sack, der die Beschriftung «ziviler
Ersatzdienst» trägt, und ob er eine Katze fassen

wird oder eine Maus, das entzieht sich
unserer Kenntnis.

1984 kam es (letztmals) zu einer
Volksabstimmung über eine Zivildienstinitiative.
Sie wollte dem Artikel 18 der Verfassung
vier Punkte hinzufügen, und der erste
Punkt fing so an: «Wer den Militärdienst
verweigert, wird von der Wehrpflicht
befreit, wenn er Zivildienst leistet.» Das war
ein Klartext, der eine klare Ablehnung
durch die Stimmbürger zur Folge hatte.

Inzwischen haben sich die Zeiten geändert,
und in den eidgenössischen Räten hat sich
eine Mehrheit gefunden, die ihnen
vorsorglich Rechnung tragen will, indem sie
einen Text vorlegt, der die Wehrpflicht
undeutlich bejaht und undeutlich aufhebt.
Kurz und bündig. Man kann sich nämlich
auch so um eine klare Aussage drücken.

Christian Briigger
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